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Betreff 
 
Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr.: 406/3 "Gewerbegebiet 
Menden-Ost" für den Bereich der Gemarkung Obermenden, Flur 1, nördlich der 
Siegburger Straße, östlich der Parzellen 1021, 1085, südlich der Otto von Guericke 
Straße, südlich der Parzellen 861, 862 und westlich der Parzellen 948 und 5585; 
Aufstellungsbeschluss sowie Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt Augus-
tin folgenden Beschluss zu fassen. 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt für das Gebiet der Gemarkung Obermenden, 
Flur 1, nördlich der Siegburger Straße, östlich der Parzellen 1021, 1085, südlich der Otto-
von-Guericke-Straße, südlich der Parzellen 861, 862 und westlich der Parzellen 948 und 
5585 die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr.: 406/3 „Gewerbegebiet 
Menden-Ost“ gemäß § 2 (1) BauGB sowie die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange (§4 (1) BauGB). 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches sind dem Geltungsbereichsplan zu entneh-
men. Der Plan ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Mit der Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr.: 406/3 „Gewerbegebiet Men-
den-Ost“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, die Ein-
gangssituation in das Gewerbegebiet durch die zwingende Festsetzung der Vollgeschosse 
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neu zu fassen. 
Mit der zwingenden Festsetzung von 3 Vollgeschossen westlich der Einsteinstraße soll die 
Voraussetzung für eine städtebaulich dominante Bebauung in Korrespondenz mit dem ge-
genüberliegenden Verwaltungsgebäude geschaffen werden, um somit ein „Eingangstor“ ins 
Gewerbegebiet zu bilden. 
 
Die Höhe des östlich der Einsteinstraße befindlichen Verwaltungsgebäudes wird bestands-
gemäß gesichert. Zwecks Schaffung eines harmonischen Übergangs zu den sich nördlich 
davon anschließenden Gewerbeflächen wird auf der Parzelle 587 ebenfalls eine zwingend 
3-geschossige Bauweise festgesetzt. 
Des Weiteren ist mit der Änderung des Bebauungsplanes auch beabsichtigt, den Pflanz-
streifen zwischen dem Mischgebiet und dem eingeschränkten Gewerbegebiet GE1 (Fest-
setzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes) westlich der Einsteinstraße zwecks besse-
rer Nutzbarkeit dieser Eckgrundstücke zu verschieben. 
 
Auf Grundlage dieser Erläuterungen schlägt die Verwaltung vor, die Aufstellung der 2. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 406/3 „Gewerbegebiet Menden-Ost“ zu beschließen und 
nach Ausarbeitung eines Planentwurfes entsprechend der v.g. Erläuterungen die frühzeitige 
Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB durchzuführen. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Rainer Gleß 
Techn. Beigeordneter 
 
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanzielle Auswirkungen 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf       €. 

  Sie stehen im  Verw. Haushalt  Verm. Haushalt unter der Haushaltsstelle       
zur Verfügung. 

  Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 
Ausgaben ist erforderlich 

 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt       €, insgesamt sind       € 
bereitzustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr       €. 

 
 
 


